
Zeitschrift: Geomatik Schweiz : Geoinformation und Landmanagement =
Géomatique Suisse : géoinformation et gestion du territoire =
Geomatica Svizzera : geoinformazione e gestione del territorio

Herausgeber: geosuisse : Schweizerischer Verband für Geomatik und
Landmanagement

Band: 102 (2004)

Heft: 1

Titelseiten

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Der Grundlagenbescheid ist ein fünfseitiges Dokument, in dem sämtliche für das Bauen relevante Grundlagen in Form
von parzellenscharfen Plandarstellungen und ergänzenden Textangaben enthalten sind. Er wird den Bauinteressent-
Innen in der Regel im Rahmen eines Gespräches durch den Baubetreuer ausgehändigt.
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Abgabe des
Grundlagenbescheides
durch das Bauinspektorat
Die Abgabe des Grundlagenbescheides

erfolgt im Normalfall im Rahmen eines

Gespräches durch den Baubetreuer.
Dadurch wird eine korrekte Interpretation
der grundlegenden Informationen
sichergestellt und es findet eine erste
zielgerichtete Beratung statt. Wichtige Zusatz-
erkenntnisse aus dieser Beratung werden
ebenfalls auf der Seite fünf des
Grundlagenbescheides festgehalten.
Die KostenfüreinenGrundlagenbescheid

werden auf ca. Fr. 100.– geschätzt. Darin
enthalten sind die Betriebskosten
Nachführungskosten, Druckkosten) sowie der
Zeitaufwand für die Beratung im Rahmen

der Abgabe durch den Baubetreuer. Da-
rin nicht enthalten sind die einmaligen
Projektkosten für die Entwicklung und
Konzeption. Der Anteil der Stadt Thun an

diesen Entwicklungskosten beläuft sich
auf ca.Fr. 20 000.–. Dadie für den
Grundlagenbescheid relevanten GIS-Ebenen im
Rahmen des städtischen Geoinformationssystems

erfasst werden, entstehen

daraus für den Grundlagenbescheid keine

zusätzlichen Kosten. Im Gegenteil

führt der Grundlagenbescheid vielmehr
dazu, den bereits aufgebauten städtischen

GIS-Datenbestand einem konkreten

Nutzen – in Form eines
kundenfreundlichen Instrumentes – zuzuführen.
Die Deckung der Betriebskosten für den
Grundlagenbescheid erfolgtüber eine
Erhöhung der Baubewilligungsgebühr im
Zusammenhang mit der neuen baurechtlichen

Grundordnung. Die «vorgezogene

»Gebührunterstützt dasBestreben der

Stadt, den Einsatz eines Grundlagenbescheides

in allen wichtigen Bauprozessen

aktiv anzuregen, wogegen eine
kostendeckende Abgabegebühr bei BauinteressentInnen

ehereine abwehrendeHaltung
auslösen würde.

Ausblick
In den nächsten Jahren soll der
Grundlagenbescheid der StadtThunsukzessive
ergänzt und ausgebaut werden. Im
Vordergrund steht einerseits die Verfeinerung

der technischen Lösung sowie die
Ergänzung von weiteren automatisierten

Themen, durch einen kontinuierlichen
GIS-Datenaufbau. Mit Hilfe einer
internetbasierten Lösung soll eine rasche
Nachführungdes Parzellennetzesund der

Datenebenen erfolgen, und damit auch
eine hohe Aktualität der Daten sichergestellt

werden.FernerwirdeineAnbindung
des digitalen Grundbuches angestrebt.
Zwar soll der Grundlagenbescheid nicht
gleichzeitig einen Grundbuchauszug
erhalten. Hingegen soll das Bauinspektorat
im Rahmen des Grundlagenbescheides
bereits auf wesentliche privatrechtliche
Beschränkungen, die die fragliche
Bauparzelle betreffen, hinweisen können.
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